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DER BUNDESRAT HAT BESCHLOSSEN: 

 

Gegen den Beschluss des Nationalrates vom 27. April 2016 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über das Herstellen und das 
Inverkehrbringen von Tabakerzeugnissen sowie die Werbung für 
Tabakerzeugnisse und den Nichtraucherschutz (Tabakgesetz) und das 
Bundesgesetz, mit dem die Österreichische Agentur für Gesundheit und 
Ernährungssicherheit GmbH errichtet und das Bundesamt für 
Ernährungssicherheit sowie das Bundesamt für Sicherheit im 
Gesundheitswesen eingerichtet werden (Gesundheits- und 
Ernährungssicherheitsgesetz - GESG) geändert werden, keinen Einspruch 
zu erheben. 
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